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Ein weitverbreiteter Irrtum muss vorweg 
beseitigt werden. Die gesetzliche Pflicht 
zur Arbeitszeiterfassung ist nicht neu. 
Ganz im Gegenteil, sie besteht schon seit 
Jahren. Und trotzdem hatten in den ver
gangenen Jahren viele Unternehmen die 
Zeiterfassung nicht eingeführt oder diese 
gar abgeschafft. 

Das Thema wird auch auf der Arbeitneh
merseite sehr kontrovers diskutiert. Viele 
Arbeitnehmer empfinden die Arbeitszeit
erfassung als Überwachung und Vertrau
ensmissbrauch des Arbeitgebers. Andere 
wiederum sind froh, dass sie mit der Ar
beitszeiterfassung genau belegen kön
nen, wann und wie lange sie arbeiten. 

Nur zwei echte Varianten

Dort wo die Arbeitszeit bereits im Detail 
erfasst wird, braucht es keine Änderung. 
All jene Unternehmen, die bislang über
haupt keine Arbeitszeitdokumentation 
besassen oder diese nur rudimentär führ
ten, sollten sich aber in der Tat überlegen, 
wie sie den gesetzlichen Vorgaben ent
sprechen können. 

Die Tatsache, dass innerbetrieblich ver
mehrt über die Arbeitszeiterfassung dis
kutiert wird, hängt nicht nur damit zu

sammen, dass diese auf Verordnungs 
ebene neu geregelt wurde. Die Motiva
tion zur Umsetzung ist mitunter darauf 
zurückzuführen, dass die kantonalen Ar
beitsinspektorate vermehrt Kontrollen 

durchführen und die Arbeitszeiterfas
sung konsequent einfordern. 

Der neu vorgesehene Verzicht auf die  
Arbeitszeiterfassung kommt für die meis
ten Betriebe gar nicht infrage. Bekannt 
ist, dass auf die Arbeitszeiterfassung ver
zichten kann, wer ein Jahressalär von 
mindestens 120 000 CHF erreicht und 
wer eine grosse Zeitautonomie hat, al 
so sicher mindestens die Hälfte seiner  
Arbeitszeit frei einteilen kann. Hinzu 
kommt, dass neben der individuellen ver
traglichen Vereinbarung zwischen dem 
auf die Arbeitszeiterfassung verzichten
den Mitarbeiter und dem Arbeitgeber zu
sätzlich eine Vereinbarung auf der Ebene 
des Gesamtarbeitsvertrag erforderlich 
ist. Um auf die Arbeitszeiterfassung ver
zichten zu können, bedarf es also einer 
speziellen Regelung in einem Gesamtar
beitsvertrag. Damit steht diese Möglich
keit ganz vielen Unternehmen gar nicht 
offen, da sie nicht in einer Sozialpartner
schaft stehen oder eine solche nicht ein
gehen wollen. 

Zwar ist es möglich, einen Gesamtarbeits
vertrag für ausschliesslich nur diesen Re
gelungsbereich zu schliessen. Dieser Auf
wand wird sich aber nur für Unternehmen 
lohnen, die mehrheitlich Mitarbeiter be
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So wird sie umgesetzt
In den vergangenen Monaten war das Thema der Arbeitszeiterfassung omnipräsent. Die 

Verunsicherung und die Unzufriedenheit darüber waren gross. Inzwischen haben schon  

viele Unternehmen verschiedene Varianten geprüft und tatsächlich umgesetzt. 
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 › Die Tatsache, dass innerbetrieb
lich vermehrt über die Arbeitszeit
erfassung diskutiert wird, hängt 
damit zusammen, dass diese auf 
Verordnungsebene neu geregelt 
wurde. Die kantonalen Arbeits
inspektorate fordern vermehrt die 
Arbeitszeiterfassung ein.

 › Wie die Arbeitszeiterfassung ge
regelt wird, hängt von der Ar
beitsbelastung, der Arbeitszeitge
staltung, der jeweiligen Vertrau
enskultur und der Grösse ab.

 › Bevor man sich um die Erfassung 
der Arbeitszeit kümmert, müs
sen diese zwei Fragen beantwor
tet werden: Werden die Mehr
stunden anerkannt oder müssen 
sie wegbedungen werden? Und: 
Wie viel Freiheit lässt der Arbeit
geber dem Arbeitnehmer bei der 
Einteilung seiner Arbeitszeit?

!



Recht

KMU-Magazin Nr. 4, April 2016

62

sind diese mit einem gesetzlichen Lohn
zuschlag von 25 Prozent auszuzahlen. 
Auch dieser Zuschlag kann vertraglich 
wegbedungen werden. Für jene Unter
nehmen, die einem Gesamtarbeitsvertrag 
angeschlossen sind, gelten jene Bestim
mungen als verbindlich und können nicht 
zuungunsten der Mitarbeitenden abge
ändert werden. Gerade die Überstunden
zuschläge sind fast immer Gegenstand  
einer GAVRegelung, und die dortigen 
Zuschläge sind oftmals höher als die ge
setzlichen. 

Grosse Zeitautonomie und  
lange Arbeitstage 
Zurückhaltung bei der Einführung der 
Arbeitszeiterfassung üben jene Unter
nehmen, bei welchen regelmässig Mehr
stunden gearbeitet werden. Es lässt sich 
nicht wegdiskutieren, mit der Arbeitszeit
erfassung will der Gesetzgeber nicht ein
fach einen administrativen Paukenschlag 
landen, sondern vielmehr ein Mittel für 
die Überprüfung der Arbeits und Ruhe
zeiten haben. Für Mitarbeitende, die ge
nerell länger arbeiten, als dies vorgese
hen oder sogar zulässig ist, wird also mit 
der Dokumentierung der Arbeitsstunden 
einerseits prüfbar, ob die gesetzlich ma
ximal zulässigen Arbeitszeiten eingehal
ten werden.

Andererseits sind mit der Dokumentation 
die Mehrstunden dem Arbeitgeber zur 
Kenntnis gebracht worden und er riskiert 
Überstundenforderungen. Gerade in  sol
chen Situationen ist es daher unumgäng
lich, die Mehrstunden so weit als zulässig 
wegzubedingen respektive sie als im 
Lohn enthalten zu erklären. Wie gross der 
Spielraum ist, hängt einerseits von der im 
Unternehmen geltenden wöchentlichen 
Arbeitszeit ab und andererseits von der 
Tätigkeit der Mitarbeitenden. Für Büro
personal ist es denkbar, je nach Situation 
Mehrstunden von bis zu 290 Stunden pro 
Jahr wegzubedingen. 

Wo die Arbeitsbelastung über den Jahres
verlauf erfahrungsgemäss unterschied
lich ist, sollte ein Jahresarbeitszeitmodell 
geprüft werden. Damit kann in intensiven 

schäftigen, die das Lohn und das Zeitau
tonomiekriterium erfüllen. In der KMU
Praxis stellt sich daher primär die Frage, 
ob die Arbeitszeit detailliert oder aber 
vereinfacht erfasst werden soll respektive 
muss. Der Verzicht ist für viele kleine und 
mittelgrosse Unternehmen keine echte 
Option. Bei der detaillierten Arbeitszeit
erfassung muss jeder Mitarbeitende den 
Beginn und das Ende seiner täglichen  
Arbeitszeit sowie alle seine Pausen do 
kumentieren. 

Bei der vereinfachten Arbeitszeiterfas
sung ist es ausreichend, wenn der Mitar
beitende seine totale tägliche Arbeitszeit 
in Stunden und Minuten dokumentiert. 
Hier muss er also nur angeben, wie lange 
er gesamthaft gearbeitet hat, nicht aber 
wann und auch nicht, wann er Pausen 
eingelegt hat. 

Standardlösungen taugen nicht

Wie die Arbeitszeiterfassung schliesslich 
geregelt wird, hängt in erster Linie von 
der Arbeitsbelastung, der Arbeitszeitge
staltung, der Vertrauenskultur eines Un
ternehmens und der Betriebsgrösse ab. 
Diese Parameter geben vor, ob man die 
detaillierte oder vereinfachte Arbeitszeit
erfassung einführen wird. 

Generell kann festgestellt werden, dass 
überall dort, wo tendenziell mehr als die 
vereinbarte Zeit gearbeitet wird, gerne 
die vereinfachte Arbeitszeiterfassung ge
wählt wird. Doch aufgepasst, mit der 
Einführung der vereinfachten Arbeits
zeiterfassung ist noch nicht geregelt, was 
denn mit den Mehrstunden passieren 
soll. Und genau das war ja in den vergan
genen Jahren oftmals der Grund, wes
halb keine Arbeitszeit erfasst wurde. 
Ohne Dokumentation der Arbeitszeit 
stellt sich nämlich die Frage erst gar 
nicht, ob Mehrarbeit geleistet wurde und 
was denn nun mit diesen Mehrstunden 
passiere. 

Man kommt also nicht umhin, die beiden 
Themen Arbeitszeiterfassung und Abgel
tung der Mehrstunden parallel zu be

trachten und eine zum Unternehmen pas
sende Lösung zu finden. 

Umsetzungsbeispiele

Bevor man sich um die Erfassung der täg
lichen Arbeitszeit kümmert, müssen zwei 
Fragen beantwortet werden. Erstens: 
Werden Mehrstunden anerkannt oder 
müssen diese wegbedungen werden? 
Zweitens: Wie viel Freiheit lässt der Ar
beitgeber dem Arbeitnehmer bei der Ein
teilung seiner Arbeitszeit? Erst wenn 
diese beiden Fragen klar beantwortet 
sind, zeichnet sich ab, ob die Mitarbei 
tenden der detaillierten oder der verein
fachten Arbeitszeiterfassung unterste
hen. Wie die Arbeitszeiterfassung erfolgt, 
ob elektronisch mittels Zeiterfassungs
system, elektronisch mit einem simplen  
ExcelSheet, oder ganz traditionell mit  
einem Blatt Papier, ist für die Erfüllung 
der Dokumentationspflicht unerheblich. 
Diese Frage wird nachfolgend ausge
klammert, wohl wissend, dass dies im be
trieblichen Alltag von der Betriebsgrösse 
und vom Budget abhängt. 

Feste Arbeitszeiten
Dort wo genaue Arbeitszeiten eingehal
ten werden und kaum Mehrstunden an
fallen, spricht nichts gegen die detail
lierte Arbeitszeiterfassung. Diese kann 
sogar mit den entsprechenden Standard
zeiten hinterlegt werden, so dass nur die 
Abweichungen erfasst werden müssen. 
Hier muss sich das Unternehmen bewusst 
sein, dass die Mitarbeitenden Anspruch 
auf Abgeltung der Überstunden haben. 
Als Überstunden gelten jene Stunden, die 
über die wöchentlich vereinbarte Ar 
beitszeit, aber nicht über die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit hinausgehen. 

Will der Arbeitgeber die Überstunden  der 
Mitarbeitenden kompensieren lassen, so 
muss er dies vorher vertraglich verein 
baren. Idealerweise wird auch die Anord
nungskompetenz dem Arbeitgeber zu 
gewiesen, so dass er entscheiden kann, ob 
und wann die geleisteten Überstunden 
kompensiert werden können. Kommt es 
zur Auszahlung der Überstunden, dann 
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Phasen zwar die Arbeitszeit über dem 
Durchschnitt liegen, in Phasen tieferer 
Belastung dagegen durch kürzere Ar
beitstage ausgeglichen werden. Die Weg
bedingung der Mehrstunden bedeutet 
übrigens nicht, dass die Arbeitszeit nur 
vereinfacht erfasst werden muss. 

Im Übrigen ist die Wegbedingung auch 
nicht nur für KaderMitarbeitende statt
haft und muss ebenso wenig mit mehr  
Ferien kompensiert werden. Der vertrag
liche Spielraum ist im Bereich Mehrstun
den also relativ gross. Damit eine Ver
tragsregelung von den Mitarbeitenden 
akzeptiert wird, muss sie aber auch zum 
jeweiligen Unternehmen passen. Die Mög
lichkeit einer vereinfachten Arbeitszeit 
erfassung hängt in erster Linie davon ab, 
wie frei der Mitarbeitende in seiner Ar
beitszeitgestaltung ist. Ob der Mitarbei
tende dabei Anspruch auf Mehrstunden
vergütung oder kompensation hat, spielt 
diesbezüglich keine Rolle. 

Separat betrachten

Das Thema Arbeitszeiterfassung ist sepa
rat von der Behandlung der Mehrstunden 
zu betrachten. Und dennoch, will der Ar

beitgeber die Erfassung der Arbeitszeit 
einführen oder allenfalls auf die verein
fachte Erfassung wechseln, so muss er 
gleichzeitig eine vertragliche Regelung 
betreffend Mehrstunden finden, wenn er 
nicht alle Überstunden kompensieren las
sen oder auszahlen will. Mit der Einfüh
rung der Zeiterfassung wird daher fast 
immer eine Anpassung des Personalreg
lements oder der Arbeitsverträge nötig – 
was schliesslich oft als die einschneiden
dere Änderung empfunden wird. 

Mit der aktuellen Regelung hinsichtlich 
Arbeitszeiterfassung werden wir wohl  
einige Jahre leben müssen. Es lohnt sich 
also, in Ruhe zu planen, wie man diese  
für das Unternehmen passend umsetzt. 
Wichtig ist zudem, dass die Mitarbeiten
den verstehen, was warum zu tun ist und 
dass die Dokumentation der Arbeitszeit 
nicht aus einem Misstrauen des Arbeit
gebers heraus entsteht. Auch wenn an
fänglich etwas Widerstand herrscht, so 
sind die Unternehmen, welche die Zei
terfassung eingeführt haben, mehrheit
lich sehr zufrieden damit, und manch  
ein Mitarbeitender, der sich zu Beginn 
schwer getan hatte, möchte sie nicht mehr 
missen. «
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